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!	Hotel Café Hasenmayer ***
	H einrich-Wieland-Allee 105 
	 75177 Pforzheim
	 Telefon (07231)311-0 
	 Fax (07231)311-345
	 EZ: ab EUR 53,- 
	 DZ: ab EUR 78,-

@	Hotel Krone ***
	 Schlossstraße 1 
	 75233 Niefern-Öschelbronn
	 Telefon (07233)707-0 
	 Fax (07233) 707-99
	 EZ: ab EUR 64,- 
	 DZ: ab EUR 86,-

#	Parkhotel ****
	 Deimlingstraße 36 
	 75175 Pforzheim
	 Telefon (07231)161-0 
	 Fax (07231) 161-690
	 EZ: ab EUR 82,- 
	 DZ: ab EUR 104,-

$	Best Western  
	 Queens Hotel ***
	 Pforzheimer Straße 52 
	 75223 Niefern
	 Telefon (07233) 7099-0 
	 Fax (07233) 709-100
	 EZ: ab EUR 69,- 
	 DZ: ab EUR 92,-

%	Hotel Royal ***
	 Wilhelm-Becker-Straße 3a 
	 75175 Pforzheim
	 Telefon (07231)1425-0 
	 Fax (07231)1425-99
	 EZ: ab EUR 63,- 
	 DZ: ab EUR 91,-

Bitte beachten:
Mit den aufgeführten Hotels haben wir für sie Sonderkonditionen 
vereinbart. Geben sie einfach bei ihrer Buchung das Kennwort:  
„Konditionen AmannGirrbach“ an.

so  f i n d e n  s i e  u n s : 

Ü b e r n ac h t u n gs m ö g l i c h k e i t e n





Geräte Finanzierung | Service

L e i st u n g e n

L | 1

the better way to

A m a n n G i r r b a c h  L e i st u n g e n



L | 2

Geräte-Finanzierung | Service

L e i st u n g e n

Giroform® Pinbohrgerät 
g r atis

ab 30 Modellen  
pro Monat

Laufzeit 42 Monate  
mit Servicebrief

Beschreibung des Angebotes

Giroform® Pinbohrgerät

Mindestmenge/Monat Material für 30 Modelle

Staffelpreis für Mengen ja

Laufzeit 42 Monate

Erstbestellung
Material für 1/2 Jahresbedarf  
+ Servicebrief

Materiallieferung alle 6 Monate automatisch

Preisanpassung bei Mehr-, Mindermengen

Restwertzahlung bei zu geringen Mengen

Inhalt des Servicebriefes

_keine Reparaturkosten _keine Leihgerätegebühr

_keine Ersatzteilkosten

_kostenlose Einschulung

_jährliche Nachschulung

_	Ihr Eigentum nach 42 Monaten

_	Servicebrief – 3 Jahre keine Service- und Reparaturkosten

_	Keine Geräteinvestition, keine Abschreibung

_	Spart Geld durch ca. 50 % geringeren Materialverbrauch

_	Spart Arbeitszeit und lästige Wartezeit

_	Garantiert Prozess- und Qualitätssicherheit

_	Inklusive: Automatische Lieferung von Verbrauchs-

	 material alle 6 Monate

Ihre + punkte auf einen Blick+

M o d e l  Ma  n ag e m e n t  Syst e m k au f

Beschreibung des Angebotes

Smartbox

Mindestmenge/Monat 25 kg

Staffelpreis für Mengen ja

Laufzeit 42 Monate

Erstbestellung
160 kg Alpenrock + 
Servicebrief e 240,–

Materiallieferung alle 6 Monate automatisch

Preisanpassung bei Mehr-, Mindermengen

Restwertzahlung bei zu geringen Mengen

Smartbox 
g r atis

ab 25 kg Alpenrock  
pro Monat

Laufzeit 42 Monate 
mit Servicebrief

_	Ihr Eigentum nach 42 Monaten

_	Servicebrief – 3 Jahre keine Service und Reparaturkosten

_	Keine Geräteinvestition, keine Abschreibung

_	Spart Geld durch ca. 20 % geringeren Gipsverbrauch

_	Spart Zeit durch die automatische Dosierung

_	Garantiert Prozess- und Qualitätssicherheit

_	Inklusive: Automatische Lieferung von Alpenrock

Ihre + punkte auf einen Blick+
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Geräte-Finanzierung | Service

L e i st u n g e n

Artex®

Servicetag

Termin nach Vereinbarung

Beschreibung des Angebotes

Artex Servicetag

Termin Nach Vereinbarung

Ablauf Wenden Sie sich an �  A | 2  
den Innendienstberater  
Ihrer Region

Einer unserer Produktspezialisten 
überprüft mit Ihnen gemeinsam die 
Funktionalität ihres Artex® Systems

Kontrolliert und inspiziert werden 
Ihre Artex®-Artikulatoren und deren 
Splitex®-Gleichschaltung. Besonderes 
Augenmerk gilt hier der Funktionali-
tät und der Präzision sowie dem Ver-
schleißungsgrad der Geräte und 
deren Bestandteile.

_	Beste Funktionalität Ihres Artex® Systems auch noch  

nach jahrelangem Einsatz

_	Optimale Grundlage für das präzise Endergebnis  

Ihrer Arbeit

_	Effizientes Erkennen von Fehlerquellen durch  

jahrelange Kompetenz

_	Tipps und Tricks: Viel Wissenswertes zum System

Ihre + punkte auf einen Blick+

A rt e x® Syst e m  s e rv i c e

Nähere Details erhalten Sie bei Ihrem AmannGirrbach Fachberater 
oder über unseren Innendienst in Pforzheim.

 A | 2
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Allgemeine Geschäftsbedingungen | Gebrauchshinweise

A m a n n G i r r b a c h

Allgemeine Liefer- und Auftragsbedingungen für die Lieferung an Unternehmer (Kunden)

1.	G eltungsbereich: Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch für Auskünfte und Beratung, gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Bedingungen. Sind unsere AGB in das Geschäft mit dem Kunden eingeführt, so gel-
ten sie auch für alle weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns, soweit nicht schriftlich et-
was anderes vereinbart wird. Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich 
anerkennen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Bedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung 
oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen.

2.	 Auskünfte, Beratung, Eigenschaften der Ware
2.1.	 Auskünfte und Beratung hinsichtlich unserer Produkte erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bishe-

rigen Erfahrung. Die hierbei angegebenen Werte sind als Durchschnittswerte anzusehen. Alle Angaben über 
unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben sowie sonstigen technischen Angaben sind annähernd zu betrachtende 
Durchschnittswerte. 

2.2.	 Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regelungen sowie technische Angaben, Beschreibungen und 
Abbildungen des Liefergegenstandes in Angeboten und Prospekten und unserer Werbung stellen nur dann eine 
Eigenschaftsangabe unserer Ware dar, wenn wir die Beschaffenheit ausdrücklich als „Eigenschaft“ der Ware de-
klariert haben; ansonsten handelt es sich um unverbindliche allgemeine Leistungsbeschreibungen. 

2.3.	B estimmte Eigenschaften oder Waren gelten grundsätzlich nur dann als von uns zugesichert, wenn wir dies aus-
drücklich schriftlich bestätigt haben. Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir schriftlich eine 
Eigenschaft als „garantiert“ bezeichnet haben.

3.	 Vertragsschluss, Lieferumfang, Abnahme
3.1	 Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Sie sind Aufforderungen zu Bestellungen.Ein Vertrag kommt – auch im 

laufenden Geschäftsverkehr – erst dann zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich bestätigen. Für 
den Inhalt des Liefervertrages ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Bei sofortiger Lieferung kann unsere 
Bestätigung durch Rechnung oder Lieferschein ersetzt werden.

3.2	 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für den Wegfall, der Schriftformabrede selbst.

3.3	B ei Abrufaufträgen oder kundenbedingten Abnahmeverzögerungen sind wir berechtigt, das Material für den ge-
samten Auftrag zu beschaffen und die gesamte Bestellmenge sofort herzustellen. Etwaige Änderungswünsche 
des Kunden können demnach nach Erteilung des Auftrags nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass di-
es ausdrücklich vereinbart worden ist.

3.4	 Auf etwaige besondere Anforderungen an unsere Ware hat uns der Kunde rechtzeitig vor Vertragsschluss schrift-
lich hinzuweisen.

3.5	 Verzögert sich die Abnahme der Ware oder der Versand aus einem vom Kunden zu vertretenden Grund, sind wir 
berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer 14-tägigen Nachfrist nach unserer Wahl sofortige Kaufpreiszahlung 
zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten oder die Erfüllung abzulehnen und Schadensersatz statt der ganzen 
Leistung zu verlangen. Die Fristsetzung muss schriftlich erfolgen. Wir müssen hierin nicht nochmals auf die 
Rechte aus dieser Klausel hinweisen. Im Falle des Schadensersatzverlangens beträgt dieser mindestens 10% des 
Nettolieferpreises. Der Nachweis einer anderen Schadenshöhe oder des Nichtanfalls eines Schadens bleibt vor-
behalten.

3.6.	 Die Abnahme unserer Leistungen kann nur wegen wesentlicher Mängel verweigert werden.

4.	L ieferung, Lieferzeit, Lieferverzug
4.1	 Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich als „Fixtermine“ vereinbart werden. 

Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese nach be-
sten Kräften einzuhalten.

4.2	 Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht, bevor al-
le Einzelheiten der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen vom Kunden zu erfüllenden 
Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt für Liefertermine. Hat der Kunde nach Auftragserteilung 
Änderungen verlangt, so beginnt eine neue Lieferfrist mit der Bestätigung der Änderung durch uns.

4.3	 Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig. Als Liefertag gilt der Tag der Meldung der Versandbereitschaft, 
anderenfalls der Tag der Absendung der Ware. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Das Interesse an unserer 
Leistung entfällt mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nur dann, wenn wir wesentliche Teile nicht oder ver-
zögert liefern.

4.4.	 Geraten wir in Lieferverzug, muss der Kunde uns zunächst eine angemessene Nachfrist zur Leistung setzen. 
Verstreicht diese fruchtlos, kann der Kunde unter den jeweiligen Voraussetzungen der §§ 280,281,284,286,323 
BGB die dort geregelten Rechte geltend machen. Schadenersatzansprüche wegen Pflichtverletzung – gleich aus 
welchem Grunde – bestehen nur nach Maßgabe der Regelung in Ziffer 10. Haben wir die Leistung nicht zu einem 
im Vertrag bestimmten Termin oder innerhalb einer vertraglich bestimmten Frist erbracht, so kann der Kunde nur 
dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er im Vertrag sein Leistungsinteresse ausdrücklich an die Rechtzeitigkeit 
der Leistung gebunden hat.

4.5	 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch sol-
chen aus anderen Verträgen, in Verzug ist.

5.	S elbstlieferungsvorbehalt; höhere Gewalt und sonstige Behinderungen
5.1	 Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen Lieferung oder Leistung unserer Unterlieferanten nicht, 

nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten Ereignisse höherer Gewalt ein, so werden wir unseren Kunden 
rechtzeitig schriftlich informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung 
herauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten, so-
weit wir unserer vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind. Der höheren Gewalt stehen gleich Streik, 
Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe, unver-
schuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden und alle sonstigen 
Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt worden sind.

5.2	I st ein Liefertermin oder eine Lieferfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach 5.1 der ver-
einbarte Liefertermin oder die vereinbarte Lieferfrist um mehr als vier Wochen überschritten, so ist der Kunde be-
rechtigt, wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

6.	 Versand und Gefahrübergang
6.1	 Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt der Versand durch uns unversichert auf Gefahr 

und zu Lasten des Kunden. Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt uns vorbehalten. 
6.2	 Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit Übergabe der zu liefernden 

Ware an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Unternehmungen, spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werkes oder des Lagers auf den Kunden über.

6.3	 Verzögert sich die Sendung dadurch, dass wir infolge gänzlichen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Kunden 
von unserem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen oder aus einem sonstigen vom Kunden zu vertretenden 
Grund, so geht die Gefahr spätestens ab Datum der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

7.	 Pflichtverletzung / Gewährleistung
7.1	 Erkennbare Mängel sind vom Kunden unverzüglich, spätestens jedoch 12 Tagen nach Leistungserbringung – auch 

bezüglich eines vom Kunden benutzbaren Teils der Leistung –, schriftlich zu rügen. Bei Anlieferung erkennbare 
Mängel müssen zudem dem Transportunternehmen gegenüber gerügt und die Aufnahme der Mängel von diesem 
veranlasst werden. Mängelrügen müssen eine nach Kräften detaillierte Beschreibung des Mangels enthalten. Eine 
nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden auf Gewährleistung aus. 

7.2	 Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der Geltendmachung weiterer Rechte vom Kunden unverzüglich unter 
Setzung einer angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen.

7.3	H aben wir einen Mangel zu vertreten, so wird dieser nach unserer Wahl durch kostenlose Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung behoben, wobei uns grundsätzlich zwei Nacherfüllungsversuche zuzugestehen sind. Mängel, die 
der Kunde selbst zu vertreten hat, und unberechtigte Reklamationen werden wir, soweit der Kunde Kaufmann ist, 
im Auftrag und auf Kosten des Kunden beseitigen.

7.4	B ei	– Fehlschlagen der Nacherfüllung,
		  – Unzumutbarkeit der Nacherfüllung,
		  – Verweigerung der Nacherfüllung,
		  – �Nichtbewirkung der Leistung innerhalb einer vertraglich vereinbarten Frist, bei der der Kunde vertraglich den 

Fortbestand seines Leistungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat 
		  – �oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige 

Geltendmachung der nachfolgend aufgeführten Rechte rechtfertigen,
	 kann der Kunde Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder grundsätzlich Rückgängigmachung des Vertrages 

(Rücktritt) und Schadensersatz oder Aufwen-dungsersatz verlangen. Soweit die Pflichtverletzung sich nicht 
ausnahmsweise auf eine Werkleistung unsererseits bezieht, ist der Rücktritt ausgeschlossen, soweit unsere 
Pflichtverletzung unerheblich ist. Der Rücktritt ist mit Ausnahme der Mangelhaftung ebenfalls ausgeschlossen, 
wenn wir die Pflichtverletzung nicht zu vertreten haben.

7.5	 Für nachweisbare Material-, Fertigungs- oder Konstruktionsmängel leisten wir – soweit nicht ausdrücklich et-
was Abweichendes vereinbart ist oder ein Fall des § 478 BGB (Rückgriffanspruch) vorliegt – über einen Zeitraum 
von einem Jahr Gewähr, gerechnet vom Tage des gesetzlichen Verjährungsbeginnes an. Die vorstehende 
Verjährungsfrist gilt auch für konkurrierende Ansprüche aus unerlaubter Handlung sowie für etwaige Ansprüche 
aus Mangelfolgeschäden.

7.6	 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im Zusammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, 
gleich aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 10, soweit es sich nicht um 
Schadenersatzansprüche aus einer Eigenschaftszusicherung oder Garantie handelt, welche den Kunden gegen 
das Risiko von etwaigen Mangelfolgeschäden absichern soll. Auch in diesem Fall haften wir aber nur für den ty-
pischen und vorhersehbaren Schaden.

7.7	 Unsere Gewährleistung und Haftung ist ausgeschlossen, soweit Mängel und damit zusammenhängende Schäden 
nicht nachweisbar auf fehlerhaftem Material, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung oder man-
gelhafter Montageanleitung beruhen. Insbesondere ist die Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen, für die 
Folgen fehlerhafter Benutzung (insbesondere bei nicht dem Stande der Technik entsprechender Montage oder 
Montage entgegen der Montageanleitung) oder Abnutzung der Ware, übermäßigen Einsatz oder ungeeignete 
Betriebsmittel sowie die Folgen chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht den vorgesehen, durch-
schnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. Unsere Haftung nach Ziffer 10 bleibt unberührt.

8.	 Preise, Zahlungsbedingungen, Unsicherheitseinrede
8.1	 Alle Preise verstehen sich grundsätzlich in Euro ausschließlich Verpackung, Fracht und etwaigem 

Mindermengenzuschlag ab Lieferwerk oder Lager, zuzüglich vom Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in der je-
weils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe. 

8.2	 Leistungen, die nicht Bestandteil des vereinbarten Lieferumfangs sind, werden mangels abweichender 
Vereinbarung auf der Basis unserer jeweils gültigen allgemeinen Preislisten ausgeführt.

8.3	 Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig angemessen (§ 315 BGB) im Falle der Erhöhung von 
Materialbeschaffungskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten sowie Energiekosten sowie Kosten durch 
Umweltauflagen zu erhöhen, wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung mehr als vier Monate liegen.

8.4	 Unsere Rechnungen sind zahlbar mit Lieferung. Der Kunde ist zum Skonto in Höhe von 2% berechtigt, wenn und 
soweit die Zahlung innerhalb 10 Tagen – Eingang des Geldes auf unserem Konto – erfolgt und soweit sich der Kunde 
nicht mit der Zahlung anderer Rechnungen im Rückstand befindet. 

8.5	 Der Kunde gerät auch ohne Mahnung 30 Tage nach Lieferung in Zahlungsverzug. 
8.6	 Mit Eintritt des Verzuges werden Fälligkeitszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz berech-

net. Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeingangs bei uns oder der Gutschrift auf unserem Konto. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

8.7	 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstände bekannt oder erkennbar, die nach unserem 
pflichtgemäßen kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen 
lassen, und zwar auch solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch nicht bekannt wa-
ren oder bekannt sein mussten, so sind wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen Fällen 
berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehen-
de Lieferungen Vorauszahlungen oder Stellung uns genehmer Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem 
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicherheiten – unbeschadet weiterer ge-
setzlicher Rechte – vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch die Nichtausführung 
des Vertrages entstehenden Schäden zu ersetzen.

8.8	 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die 
nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

8.9	 Angebotene Wechsel nehmen wir nur ausnahmsweise kraft ausdrücklicher Vereinbarung und nur erfüllungs-
halber herein. Wir berechnen Diskontspesen vom Fälligkeitstag der Rechnung bis zum Verfallstag des Wechsels 
sowie Wechselkosten. Zinsen und Kosten für die Diskontierung oder die Einziehung von Wechseln hat der 
Kunde zu tragen. Bei Wechseln und Schecks gilt der Tag ihrer Einlösung als Zahltag. Bei einer Ablehnung der 
Wechseldiskontierung durch unsere Hausbank oder beim Vorliegen von vernünftigen Zweifeln daran, dass eine 
Wechseldiskontierung während der Wechsellaufzeit erfolgt, sind wir berechtigt unter Rücknahme des Wechsels 
sofortige Barzahlung zu verlangen.

9.	E igentumsvorbehalt
9.1	 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Anlagen und Waren vor (nachstehend insgesamt 

„Vorbehaltsware“), bis alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit Kunden einschließlich der künf-
tig entstehenden  Ansprüche aus später abgeschlossen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch für einen Saldo 
zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder alle Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Kontokorrent) auf-
genommen werden und der Saldo gezogen ist.

9.2	 Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. 
Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadenfall werden bereits hier-
mit in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten.

9.3	 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Andere 
Verfügungen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Sicherungseigentum, sind ihm nicht ge-
stattet. Wird die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Kunde 
verpflichtet, nur unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware entfällt ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt oder uns gegenüber in 
Zahlungsverzug gerät.

9.4	 Der Kunde tritt uns bereits hiermit alle Forderungen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab, die im Aus- 
oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer oder gegen 
Dritte erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner 
Weise ausschließen oder beeinträchtigen oder die Vorausabtretung der Forderung zunichte machen. Im Falle 
der Veräußerung von Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen gilt die Forderung gegen den Drittabnehmer in 
Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises als abgetreten, sofern sich aus der Rechnung 
nicht die auf die einzelnen Waren entfallenden Beträge ermitteln lassen.

9.5	 Der Kunde bleibt zur Einbeziehung der an uns abgetretenen Ware bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf 
berechtigt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur Einziehung abgetretener Forderungen erforder-
lichen Auskünfte und Unterlagen zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, seine Abnehmer sofort von der 
Abtretung an uns zu unterrichten.

9.6	 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren in ein mit seinen Abnehmern 
bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten 
Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis 
eingestellten Forderung aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht.

9.7	H at der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der von uns gelieferten oder zu liefernden Ware bereits 
an Dritte abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten Factorings, oder sonstige Vereinbarungen 
getroffen, aufgrund derer unsere derzeitigen oder künftigen Sicherungsrecht gemäß Ziffer 9 beeinträchtigt wer-
den können, hat er uns dies unverzüglich anzuzeigen. Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter Ware zu verlangen; gleiches gilt im Falle eines ech-
ten Factorings, wenn der Kunde nach dem Vertrag mit dem Factor nicht frei über den Kaufpreis der Forderung ver-
fügen kann.

9.8	B ei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir – ohne dass wir vorher vom 
Vertrag zurücktreten müssen – zur Rücknahme aller Vorbehaltsware berechtigt. Der Kunde ist in diesem Fall 
ohne weiteres zur Heraus-gabe verpflichtet. Zur Feststellung des Bestandes der von uns gelieferten Ware  
dürfen wir jederzeit zu den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Kunden betreten. In der 
Rücknahme der Vorbehaltsware liegt Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies ausdrücklich schrift-
lich erklären oder zwingende gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen. Von allen Zugriffen Dritter auf 
Vorbehaltsware oder uns abgetretener Forderung hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu unter- 
richten.

9.9	 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten die gesicher-
ten Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von 
Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

10.	 Ausschluss und Begrenzung der Haftung
10.1	 Wir haften sowohl für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung, als auch für solche von gesetz-

lichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten und im 
Falle zu vertretender Unmöglichkeit und erheblicher Pflichtverletzung uneingeschränkt. 

	 Weiterhin haften wir im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit auch durch gesetzliche Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen uneingeschränkt. Das selbe gilt, soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit unserer 
Ware oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges übernommen haben und bei einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

10.2	H aften wir nicht nach vorstehender Ziffer 10.1, so haften wir für alle gegen uns gerichteten Ansprüche auf 
Schadensersatz aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis wegen schuldhafter Pflichtverletzung, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund nicht im Falle leichter Fahrlässigkeit.

10.3	I m Falle der vorstehenden Haftung nach Ziffer 10.2 und einer Haftung ohne Verschulden, insbesondere bei anfäng-
licher Unmöglichkeit und Rechtsmängeln, haften wir nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden.

10.4	Eine Haftung aus der Übernahme eines Beschaffungsrisikos trifft uns nur, wenn wir das Beschaffungsrisiko aus-
drücklich kraft schriftlicher Vereinbarung übernommen haben.

10.5	Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
10.6	Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß vorstehenden Ziff. 10.2. bis 10.5. gelten im gleichen 

Umfang zugunsten der leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren 
Subunternehmern.

10.7	 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Vertragsverhältnis können nur innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungs-beginn geltend gemacht werden.

11.	U rheberrecht / Schutzrechte
11.1	 Unsere Entwürfe, Muster, Modelle und Werkzeuge sind unser geistiges Eigentum und dürfen mangels 

Lizenzeinräumung vom Kunden weder nachgeahmt, noch in anderer Weise zur Nachbildung verwendet, an Dritte 
überlassen oder anders als vertragsgegenständlich genutzt werden.

11.2	B ei Bestellung nach kundenseitigen Vorgaben (Zeichnungen / Muster etc.) stellt uns der Kunde von Ansprüchen 
Dritter aus diesbezüglichen Schutzrechtsverletzungen frei.

12.	I nstallation
12.1	 Wird die Installation des Liefergegenstandes von uns geschuldet, schulden wir die betriebsbereite Installation 

beim Kunden, soweit dieser folgende Mitwirkungsleistungen erbringt:
	 a)	� Nachweis und Bereitstellung eines geeigneten Standortes nebst Anschlüssen (Strom, Wasser, Luft u.a.) 

für den Liefergegenstand;
	 b)	� Nichtveränderung des Liefergegenstandes durch den Kunden vor der Installation.
12.2	 Der Kunde verpflichtet sich, die Betriebsbereitschaft durch erfolgreiche Funk-tionsprüfung im Rahmen eines 

von uns ausgearbeiteten, geeigneten Testverfahrens durch Gegenzeichnung des Abnahmescheines anzuer-
kennen. Unterzeichnet der Kunde den Abnahmeschein trotz erfolgreicher Funktionsprüfung nicht, so gilt die 
Betriebsbereitschaft gleichwohl mit dem Datum des Abschlusses der Funktionsprüfung als herbeigeführt, wenn 
wir dem Kunden zur Abnahmeerklärung fruchtlos eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen gesetzt haben. 

12.3	 Kann die von uns geschuldete Installationsleistung aus Gründen die der Kunde zu vertreten hat nach erfolgter 
Lieferung nicht binnen angemessener Fristsetzung unsererseits von mindestens 30 Tagen durchgeführt werden, 
gilt die Betriebsbereitschaft als an dem Zeitpunkt hergestellt und anerkannt, indem wir die Installation erstmals 
angeboten haben.

12.4	 Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas abweichendes vereinbart wurde, trifft uns keine Pflicht, den 
Liefergegenstand an sonstige Geräte des Kunden, die nicht von uns geliefert wurden, anzuschließen. 

13.	E rfüllungsort; Gerichtsstand; anwendbares Recht
13.1	 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist der Sitz unserer Gesellschaft. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit gesetzlich zulässig – Pforzheim. Wir sind jedoch auch berechtigt, 
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

13.2	 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

14.	Ä nderungen der AGB; Salvatorische Klausel
14.1	 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als vom 

Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich fristgerecht Widerspruch erhebt. Auf diese Rechtsfolge müs-
sen wir mit der Änderungsmitteilung besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch an uns innerhalb 
sechs Wochen nach Erhalt der Änderungsmitteilung absenden.

14.2	I m Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleiben die übrigen Bestimmungen vollwirksam. 
Anstelle unwirksamer Bestimmungen gilt ohne weiteres eine solche Regelung, die im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen dem am nächsten kommt 

 
Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass unsere Buchhaltung über 
eine EDV-Anlage geführt wird, und wir in diesem Zusammenhang auch die aufgrund der Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden erhaltenen Daten speichern.

Pforzheim, den 01.01.2002
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Artikel-Nummer

Die Artikelnummern bestehen 
aus bis zu 10 Stellen und enthal-
ten auch Alpha-Zeichen.

Technische Daten

Abmessungen werden grund
sätzlich und einheitlich in Milli
meter (mm) in der Reihenfol
ge Tiefe/Länge x Breite x Höhe 
angegeben:

1. Tiefe 
2. Breite 
3. Höhe

Von dieser Regel abweichende 
Angaben sind entsprechend 
deklariert (z. B. Durchmesser = 
Ø, Bohrung, Dicke usw.).

ISO-Zahlen (bei Schleif-
werkzeug)

ISO 032 = Ø 3,2 mm  
L 9 = 9,0 mm 

Drehzahl min-1 = Umdrehung pro 
Minute

Anschlusswerte 230 V
= Euro-Norm,  
meint 220 – 240 V Bandbreite

Ersatzteile

... finden Sie in diesem Katalog 
nur in den Fällen, wo erfahrungs
gemäß regelmäßig Ersatzbedarf 
anfällt. Sämtliche Ersatzteile mit 
Artikelnummer finden Sie in der 
jeweiligen Bedienungsanleitung.

AGB

Die allgemeinen Geschäftsbe
dingungen finden Sie unter dem 
Register „A | 2“

Preisstellung

Innerhalb Deutschlands liefert 
AmannGirrbach an Endab
nehmer (Labors und Praxen) 
porto- und verpackungsfrei. 
Bei Kleinaufträgen unter  

€ 150,00 wird ein Versandanteil 
in Höhe von € 5,00 in Rechnung 
gestellt, unter € 30,00 eine  
Mindermengen-Pauschale  
von € 5,00.

Stückpreis/ 
Mengenpreis

Die Preisangaben sind in Euro 
ohne gesetzliche Mehrwert
steuer. Diese wird auf der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. 
Die Preise beziehen sich immer 
auf ein Stück/Einheit, die durch 
die Artikelnummer eindeutig 
definiert ist.

Alle Preise in Euro zuzüglich 
gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisänderungen bleiben vor-
behalten.

Änderungen im Sinne höherer Funktionalität, Leistung, Lebensdauer und technischen Fortschritts bleiben 
vorbehalten. Für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen.

Produktinformationen sind in diesem Katalog auf wenige grundsätzliche Eigen
schaften und Nutzanwendungen beschränkt.

Ausführliche Beschreibungen und Erklärungen enthalten die entsprechenden System- und/oder Einzel-
prospekte. Ergänzend dazu können diese durch den Besuch und die Demonstration des AmannGirrbach-
Fachberaters vertieft werden.

Bestelldaten

Die Artikelnummer bezieht sich 
immer auf 1 Stück. Alles, was von 
„1 Stück“ abweicht (Packungsin-
halt/Garnituren, Einheiten, Paar, 
Dutzend-Pckg., 100er-Pckg., g, 
kg, ml, l usw.), ist entsprechend 
gekennzeichnet.

Lieferumfang

System-Einführungspackungen 
(Set, Kit usw.) oder Geräte mit in 
der Erstausstattung enthaltenem 
Zubehör werden so dargestellt, 
dass einerseits der Lieferumfang 
eindeutig ist, andererseits die im 
„Set“ enthaltenen Produkte auch 
einzeln mit der entsprechenden 
Artikelnummer nachbestellt wer-
den können.

Liefergarantie

Bis 16.00 Uhr bestellt, verlas-
sen Sendungen bis 31,5 kg noch 
am gleichen Tag das Haus und 
sind in der Regel am Folgetag 
bei Ihnen.
Nutzen Sie das Fax , E-Mail oder 
den AmannGirrbach Store im 
Internet (www.amanngirrbach.
com) und deklarieren Sie die  
Produkte eindeutig über die 
Artikelnummern.

1 2

3

Ø in 0,1mm 

L in 
mm 
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H

Halogenlampe................................................................F | 49

Hammer..........................................................................M | 49

Handstück.......................................................................E | 36

Halteplatten Ceramill................................................... F | 41  

HM Fräser......................................................................... F | 51

Hülsenpin........................................................................M | 49

I

Individualitas naturae dentis....................................E | 29

Inzisalnadel....................................................................M | 45

Isolierung Crea Pen......................................................E | 22

J

Justagekleber Splitex.................................................M | 41

K

Kalotten...........................................................................M | 44

Keramikbrennofen........................................................E | 25

Keramikpin Giroform................................................... M | 51

Keramikpolierer.................................................E | 38, E | 39

Keramikschichtplatte..................................................E | 22

Kieferrelationsbestimmung.....................................M | 43

Komposit..........................................................................E | 27 

Konterplatte........................................................M | 17, M | 41

Kunststoff-Polierer......................................................E | 39

Kunststoffzähne Creapearl.........................E | 30 - E | 34

KVA-Assistent 800......................................................M | 48

L

Labolight..........................................................................E | 27

Laborturbine..................................................................E | 36

Laser-Schweißdraht..................................................... F | 52

Legierungen................................................................... F | 33

Linebrush/Pastebrush................................................E | 22

Löffelgriff Artex...........................................................M | 38

Lot | Vorlot.......................................................................F | 45

M

Magnet Splitex..............................................................M | 40

Magnet, -Töpfe und –Scheiben................................M | 50

Magnetheber Splitex..................................................M | 40

Make up Instant (für CC, LF, PC)............................... E | 21

Make up Instant (für Av, Zi, Ti).................................. E | 21 

Make up Malfarben (für CC/AV)...............................E | 20

Margin Liner..................................................................M | 55

Messbecher.....................................................................F | 44  

MetalPrimer II................................................................E | 27

Mikrometerstift Artex................................................M | 45

Mikromotor.....................................................................E | 36

Minenhalter.....................................................................F | 48

Modellboxen..................................................................M | 55

Modellplatte Artex blau.............................................M | 42

Modellierstation................................................F | 29, F | 43  

Modelltische MT2/MT3/Splitex................................F | 48

Modellübertragung......................................M | 39 – M | 40

Mutterplatten-Set Splitex..........................................M | 41

N

Nasensteg.......................................................................M | 38

Neolaser...........................................................................F | 50

Neolaser TL.....................................................................F | 50   

Neolaser L.......................................................................F | 50   

Neolaser P.......................................................................F | 50   

Neosil-Küvette .............................................................. F | 47

Noflame Plus......................................................F | 28, F | 43

Noplast............................................................................M | 46

NSK Ultimate Steuergeräte 500.............................E | 36

 

O

OK-Einrichtschlüssel...................................................M | 44

P

Pastebrush......................................................................E | 22

Pattern Resin LS...........................................................F | 46

Pearlbox...........................................................................E | 30

PerlaDia............................................................................E | 39  

Pin........................................................................ M | 27, M | 49

Pinbohrer........................................................................M | 50

Pinbohrgerät....................................................M | 24, M | 49

Pinhalter..........................................................................E | 38  

Pinsel.................................................................................E | 22  

Plattenaufnahme.........................................................M | 49

Plattenset Splitex........................................................M | 40

Plattenwachs.................................................................M | 38

PlusProfiler..................................................................... E | 37

PolyDia.............................................................................E | 39

Porusknöpfe Artex......................................................M | 38

Presskeramik-Brennofen...........................................E | 25

PressTray.........................................................................E | 24

Presto-/Aqua II............................................................... E | 37

Prothesenkunststoff.................................................... F | 35

Putty-Silikone....................................................M | 50, E | 35

Q

Quickbite Artex.............................................................M | 38

Quickset Polierer und Finierer.................................E | 39

R

Radialstift.......................................................................M | 45

Registrieren........................................................ M | 9 - M | 17

Regi-Wax.........................................................................M | 38

Restaurative Zahnheilkunde....................................M | 47

Retentionsscheibe................M | 40, M | 41, M | 42, M | 50

Rührbecher........................................................ M | 31, M | 52

S

Schleifband/-träger....................................................M | 49  

Sekundärplatte.............................................................M | 49

Separit.............................................................................M | 55

Silikon-Manschette....................................................... F | 47

Silodur Plus.....................................................................E | 35

Simplifire PressTray.....................................................E | 24

Simpliwet.........................................................................E | 24

Smartbox...........................................................M | 30, M | 52

Smartbox Invest................................................F | 30, F | 44

Smartmix............................................................ M | 31, M | 52

Smartwax Duo...................................................F | 29, F | 43  

Sockelmanschette............................................M | 27, M | 51

Sockelplatte......................................................M | 26, M | 49

Softoflex............................................................................ E | 17  

Software ........................................................................M | 48

Splitex....................................................M | 17, M | 40 - M | 42

Splitex Einsteiger-Set.................................................M | 42

Splitex Justagekleber.................................................M | 41

Splitex Konterplatte..........................................M | 17, M | 41

Splitex Mutterplatten-Set..........................................M | 41

Splitex Plattenset............................................ M | 17, M | 40

Splitex-Eingipsgerät.....................................................M | 41

Splitex-Schlüssel.............................................. M | 17, M | 40

Spraymarker..................................................................M | 46

SpringBrush....................................................................E | 22

Stahllot.............................................................................F | 45

Steamer X3.......................................................M | 35, M | 56 

Steplight...........................................................................E | 27

StymoNet........................................................................M | 56

 

T

Technikmotor.................................................................E | 36

Technik-Turbine............................................................. E | 37

Titan.................................................................................. F | 52

Totalprothetik Sortimente.......................................... F | 31 

Trennmittel....................................................................M | 42

Turbine Presto, Wasser gekühlt............................... E | 37

U

Übertragungsschlitten Artex..................................M | 39

Übertragungsspinne....................................................F | 48

Übertragungsstand Artex............................. M | 13, M | 39

Übertragungstisch Artex.............................. M | 13, M | 39

UK-Einrichtschlüssel...................................................M | 44

Ultimate 500..................................................................E | 36

V

Vakum-Mischgerät.......................................... M | 31, M | 52

Verblendung.........................................................E | 1 - E | 29

Vorwall-Silikone.............................................................E | 35

W

Wachs................................................................................F | 43

Wachsmesser, elektrisch............................................F | 43 

Waxjet...............................................................................F | 43 

Winkelstift......................................................................M | 45

WOP – Wash Opaque Paste........................................E | 14

Worklight.........................................................................F | 42

Z

Zähne..................................................................E | 30 – E | 34

Zirkondioxid.........................................................F | 20, F | 41
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2008

„Die AG-Methoden sichern die 

Qualität und Wirtschaftlichkeit 

unserer Arbeit und bringen den 

nötigen Schwung in unseren 

Laboralltag.“

the better way to
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Amann Girrbach GmbH Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany

Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159

germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com




